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Anmeldeformular 
Per Fax, E-Mail oder Post an: BDÜ Landesverband Bremen und Niedersachsen e.V., Geschäftsstelle, Weender Landstraße 

77-79, 37075 Göttingen, Fax: 0551 4996682, E-Mail: bn@bdue.de 

  Typisch Englisch – typisch Deutsch II 
Seminarnummer  2012-01 

Anmeldeschluss:  06.01.12 
Abmeldeschluss:  13.01.12 

  Kreatives Schreiben  
Seminarnummer  2012-02 

Anmeldeschluss:  20.01.12 
Abmeldeschluss:  27.01.12 

  Interkulturelle Kommunikation 
Seminarnummer  2012-03 

Anmeldeschluss:  27.01.12 
Abmeldeschluss:  03.02.12 

  Zeitmanagement 
Seminarnummer  2012-04 

Anmeldeschluss:  03.02.12 
Abmeldeschluss:  10.02.12 

  Across Grundlagenseminar 
Seminarnummer  2012-05 

Anmeldeschluss:  10.02.12 
Abmeldeschluss:  17.02.12 

  SDL TRADOS Grundlagenseminar 
Seminarnummer  2012-06 

Anmeldeschluss:  10.02.12 
Abmeldeschluss:  17.02.12 

  MemoQ Grundlagenseminar für Einsteiger 
Seminarnummer  2012-07 

Anmeldeschluss:  10.02.12 
Abmeldeschluss:  17.02.12 

  Russisches Straf- und Strafverfahrensrecht 
Seminarnummer  2012-08 

Anmeldeschluss:  24.02.12 
Abmeldeschluss:  02.03.12 

  Word effektiv nutzen 
Seminarnummer  2012-09 

Anmeldeschluss:  02.03.12 
Abmeldeschluss:  09.03.12 

  Technical Writing 
Seminarnummer  2012-10 

Anmeldeschluss:  09.03.12 
Abmeldeschluss:  16.03.12 

  Workshop Spanisch 
Seminarnummer  2012-11 

Anmeldeschluss:  20.04.12 
Abmeldeschluss:  27.04.12 

  Notizentechnik I 
Seminarnummer  2012-12 

Anmeldeschluss:  27.04.12 
Abmeldeschluss:  04.05.12 

  Übersetzung von Verträgen FR-DE 
Seminarnummer  2012-13 

Anmeldeschluss:  18.05.12 
Abmeldeschluss:  25.05.12 

  Korrekturlesen 
Seminarnummer  2012-14 

Anmeldeschluss:  01.06.12 
Abmeldeschluss:  08.06.12 

  Dolmetschen bei der Polizei 
Seminarnummer  2012-15 

Anmeldeschluss:  31.08.12 
Abmeldeschluss:  07.09.12 

  Einführung in das italienische Handels- und Arbeitsrecht 
Seminarnummer  2012-16 

Anmeldeschluss:  07.09.12 
Abmeldeschluss:  14.09.12 

  Übersetzung von Jahres- und Konzernabschlüssen DE-EN 
Seminarnummer  2012-17 

Anmeldeschluss:  28.09.12 
Abmeldeschluss:  05.10.12 

  Übersetzen von Rechtstexten 
Seminarnummer  2012-18 

Anmeldeschluss:  12.10.12 
Abmeldeschluss:  19.10.12 

  Urkundenübersetzen 
Seminarnummer  2012-19 

Anmeldeschluss:  12.10.12 
Abmeldeschluss:  19.10.12 

  Typisch Englisch – typisch Deutsch I 
Seminarnummer  2012-20 

Anmeldeschluss:  19.10.12 
Abmeldeschluss:  26.10.12 

  Existenzgründungsseminar 
Seminarnummer  2012-21 

Anmeldeschluss:  26.10.12 
Abmeldeschluss:  02.11.12 

  Fahrzeugtechnik I 
Seminarnummer  2012-22 

Anmeldeschluss:  09.11.12 
Abmeldeschluss:  16.11.12 

  Fahrzeugtechnik II 
Seminarnummer  2012-23 

Anmeldeschluss:  09.11.12 
Abmeldeschluss:  16.11.12 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die AGB für Fortbildungsveranstaltungen (siehe S. 32) an. 
 
 
Name:        Vorname:        
             
 
Straße:         PLZ, Wohnort:       
    
 
Tel.:         E-Mail:        
 
Die Teilnahmegebühr werde ich nach Erhalt der Rechnung bis zum Anmeldeschluss bezahlen. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Adressdaten in der Teilnehmerliste erscheinen und an die anderen Seminar-
teilnehmer, sowie an die Referentin, per E-Mail versandt werden.             o ja          o nein   
 
 
Ort/Datum:       Unterschrift:       
 
Ich bin Mitglied des/der: o BDÜ  o ADÜ  o tekom  o DTT  o ITI  o IoL  o QSD  o Atikom  o     
o Bitte senden Sie mir Informationen über eine Mitgliedschaft im BDÜ LV Bremen und Niedersachsen per E-Mail zu. 

mailto:bn@bdue.de
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§ 1 Geltungsbereich - Vertragsgegenstand 
 
(1) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB) gelten für die Teilnahme an allen von uns 
angebotenen Fortbildungsmaßnahmen (Seminare, 
Workshops) nach Maßgabe des zwischen uns und 
dem Teilnehmer geschlossenen Vertrages. 

 
(2) Unsere AGB gelten sowohl gegenüber Verbrau-

chern als auch gegenüber Unternehmern, es sei 
denn, in der jeweiligen Klausel wird eine Differen-
zierung vorgenommen. 

 
§ 2 Angebot - Vertragsschluss 
 
(1) Der Vertrag kommt aufgrund Anmeldung des 

Teilnehmers in Textform (d. h. auch online, per E-
Mail oder Fax) und schriftliche Bestätigung durch 
uns zustande. Anmeldungen werden grundsätz-
lich in der Reihenfolge ihres Einganges berück-
sichtigt. 

 
(2) Kann eine Anmeldung nicht berücksichtigt wer-

den, so teilen wir dies umgehend mit. 
 
§ 3 Entgelt und Zahlungsbedingungen 
 
(1) Der Teilnehmer ist verpflichtet, das Teilnahme-

entgelt bis zum Anmeldeschluss der betreffenden 
Fortbildungsveranstaltung zu bezahlen. 

 
(2) Rechnungen sind sofort ab Zugang zu bezahlen. 

Der Teilnehmer kommt spätestens 30 Tage nach 
Fälligkeit in Verzug. Dies gilt gegenüber einem 
Teilnehmer, der Verbraucher (z. B. Studierender, 
Angestellte/r) ist, nur dann, wenn wir auf diese 
Rechtsfolge in der Rechnung ausdrücklich hinge-
wiesen haben. Für jede Mahnung nach Verzugs-
eintritt können wir 3,00 € Auslagenersatz verlan-
gen. 

 
§ 4 Vertragsdauer - Kündigung 
 
(1) Die Vertragsdauer ergibt sich aus dem zwischen 

uns und dem Teilnehmer geschlossenen Vertrag. 
 
(2) Eine Kündigung während der Vertragsdauer ist 

nur aus wichtigem Grunde wie Krankheit des 
Teilnehmers und Todesfall möglich. 

 
§ 5 Teilnahmebescheinigung 
 
Jedem Teilnehmer stellen wir nach ordnungsgemäßer 
Teilnahme an der Fortbildungsveranstaltung eine Teil-
nahmebescheinigung aus. 
 
§ 6 Haftung für Schäden 
 
(1) Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzun-

gen sowie aus den Kardinalpflichten ist auf Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies 
gilt nicht bei Verletzungen von Leben, Körper und 
Gesundheit des Teilnehmers, Ansprüchen wegen 
Verletzungen von Kardinalpflichten und Ersatz 
von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit haf-
ten wir für jeden Grad des Verschuldens. Der 
vorgenannte Haftungsausschluss gilt ebenfalls für 
leicht fahrlässige Pflichtverletzungen unserer Er-
füllungsgehilfen. 

 
(2) Der Begriff der Kardinalpflicht wird entweder zur 

Kennzeichnung einer konkret beschriebenen, die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdenden, 
wesentlichen Pflichtverletzung gebraucht oder 
abstrakt erläutert als Pflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. 

 
§ 7 Rücktritt des Teilnehmers - Stornierung 
 
(1) Tritt der Teilnehmer bis zum Abmeldeschluss 

zurück, so wird ihm das Teilnahmeentgelt in voller 
Höhe erstattet. Bei einem Rücktritt nach dem 
Abmeldeschluss hat der Veranstalter Anspruch 
auf eine angemessene Entschädigung. Diese be-
trägt 50 % des vereinbarten Teilnahmeentgeltes. 
Dem Teilnehmer steht der Nachweis frei, dass 
uns kein oder ein niedriger Schaden entstanden 
ist. 

 
(2) Bei Nichterscheinen zu Veranstaltungsbeginn 

wird das volle Teilnahmeentgelt fällig, soweit der 
Teilnehmer nicht nach Abs. 1 zurückgetreten ist. 

 
§ 8 Rücktritt des Veranstalters 
 
(1) Wir sind berechtigt, aus wichtigem Grund vom 

Vertrag zurückzutreten, ungeachtet sonstiger 
Gründe, insbesondere wenn: 

- für eine Veranstaltung nicht genügend 
Anmeldungen vorliegen 

- die Veranstaltung aus nicht von uns zu 
vertretenen Umständen abgesagt wer-
den muss. 

In den vorgenannten Fällen werden bereits gezahlte 
Teilnahmeentgelte vollständig zurückerstattet. Scha-
densersatzansprüche (z. B. Erstattung von Hotel- und 
Fahrtkosten) stehen den Teilnehmern nicht zu. 
 
§ 9 Form von Erklärungen 
 
Rechtserheblichen Erklärungen und Anzeigen, die der 
Teilnehmer gegenüber uns oder einem Dritten abzuge-
ben hat, bedürfen der Schriftform. 
 
§ 10 Erfüllungsort - Rechtswahl - Gerichtsstand 
 
(1) Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes 

ergibt, ist Erfüllungs- und Zahlungsort Göttingen. 
 
(2) Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesre-

publik Deutschland. 
 
(3) Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen 

mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen das für unseren Geschäftssitz zustän-
dige Gericht. 


